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Gesetz 
vom 5. Dezember 2025 

über die Abänderung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, im Fürsten-
tum Liechtenstein eingeführt aufgrund der Fürstlichen Verordnung vom 
18. Februar 1812 (ASW), in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeän-
dert: 

§ 1320 Abs. 2 

2) In der Alp- und Weidewirtschaft kann der Halter bei Beurteilung 
der Frage, welche Verwahrung erforderlich ist, auf anerkannte Standards 
der Tierhaltung zurückgreifen. Andernfalls hat er die im Hinblick auf die 
ihm bekannte Gefährlichkeit der Tiere, die ihm zumutbaren Möglichkeiten 
zur Vermeidung solcher Gefahren und die erwartbare Eigenverantwor-
tung anderer Personen gebotenen Massnahmen zu ergreifen. Die erwart-
bare Eigenverantwortung der Besucher von Alpen und Weiden richtet 
sich nach den durch die Alp- und Weidewirtschaft drohenden Gefahren, 
der Verkehrsübung und anwendbaren Verhaltensregeln. 

 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 93/2025 
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II. 

Übergangsbestimmung 

Auf schädigende Ereignisse, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein-
getreten sind, findet das bisherige Recht Anwendung. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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